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Die im Sinne des Klimaschutzes notwendige Reduk-
tion von Treibhausgasemissionen stellt einen der 
größten Transformationsprozesse von Wirtschaft und 
Gesellschaft der nächsten Jahrzehnte dar. Ein zentra-
ler Baustein für diesen Transformationsprozess ist das 
Wissen über die Stromherkunft und die damit einher-
gehenden Treibhausgasemissionen. Die Stromkenn-
zeichnung nimmt daher sowohl für Privathaushalte 
als auch für Unternehmen an Bedeutung zu.

Heute werden zur Stromkennzeichnung Herkunfts-
nachweise (HKN) verwendet. Wurde in einer Erzeu-
gungsanlage eine Megawattstunde Strom aus er-
neuerbaren Energien produziert, so kann durch das 
Herkunftsnachweisregister (HKNR), welches vom 
Umweltbundesamt (UBA) geführt wird, ein HKN aus-
gestellt werden. Ein Anlagenbetreiber kann sich nur 
dann HKN ausstellen lassen, wenn er Strom aus er-
neuerbaren Energien per sonstiger Direktvermark-
tung nach § 21a des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
2023 (EEG) vermarktet.

Stromlieferanten und Anlagenbetreiber haben Be-
nutzerkonten beim HKNR, die den Handel mit HKN 
ermöglichen. Dieser länderübergreifende europäi-
sche Handel ist unabhängig vom physikalischen 
Stromfluss. HKN werden durch die Stromlieferanten 
eingekauft und auf ihren Antrag hin vom UBA ent-
wertet. Mit der Entwertung wird der Herkunftsnach-
weis für gelieferten Strom über einen Bilanzzeitraum 
von einem Kalenderjahr erbracht. Dieser Prozess der 
Stromkennzeichnung ermöglicht es Stromlieferanten, 
ihren Kunden durch den Kauf von HKN „Ökostrom-
tarife“ anzubieten.

Das HKN-System in Deutschland basiert einerseits auf 
den Anforderungen der deutschen und europäischen 
Regulierung, andererseits auf der konkreten Umset-
zung in Form des Herkunftsnachweisregisters.

HKN stellen die Grundlage für zahlreiche Anwen-
dungsgebiete dar. Dazu gehören Ökostromtarife, die 
Klassifizierung grünen Wasserstoffs sowie die Bestim-
mung der Treibhausgasemissionen von Unterneh-
men. Damit die Anforderungen dieser verschiedenen 
Anwendungsgebiete erfüllt werden können, ist eine 
Überarbeitung des aktuellen Systems erforderlich. 
Die Studie „Zukunftsfähige Herkunftsnachweise – 
Roadmap zur Weiterentwicklung“ [5] stellt dabei den 
aktuellen Status Quo sowie die wachsenden Anforde-
rungen an das HKN-System dar. Diese Anforderun-
gen werden durch Stakeholder-Interviews gestützt. 
Zudem werden unterschiedliche, aktuell bestehende 
Projekte und Lösungsoptionen zur Kennzeichnung 
der Stromherkunft beschrieben, darunter auch das 
Projekt InDEED. Darauf aufbauend wird eine Road-
map vorgestellt, nach welcher das aktuelle System so 
umgestellt werden kann, dass es den Anforderungen 
der Energiewirtschaft gerecht werden und einen ent-
scheidenden Beitrag zur Energiewende leisten kann. 
Die nachfolgende Zusammenfassung gibt dabei einen 
Überblick über die zentralen Aussagen in [5], sowie 
in der Studie „Zukunftsfähige Herkunftsnachweise –  
Konzept für die Ende-zu-Ende-Digitalisierung“ [3]. 
Diese Inhalte wurden im Rahmen des Projektes  
InDEED (FKZ: 03EI6026A und 03EI6026B) erarbeitet.

Das Wissen über die Stromherkunft ist ein wichtiger Pfeiler 
der Energiewende.
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Zahlreiche aktuelle und zukünftige energiewirtschaftliche 
Anwendungs felder benötigen eine klare Kennzeichnung der  
Stromherkunft. 

Eine klare Kennzeichnung der Stromherkunft ist für 
verschiedene energiewirtschaftliche Anwendungsfel-
der von großer Bedeutung, wie in Abbildung 1 dar-
gestellt. Sie soll nicht nur die Vermarktung bestimm-
ter Stromprodukte als „Ökostrom“ (auch „Grünstrom“ 
genannt) ermöglichen, sondern beispielsweise auch 
das Vorgehen gegen Betrug und Greenwashing er-
leichtern, einen Anreiz für den Zubau von Strom-
erzeugungsanlagen aus erneuerbaren Energien (EE-
Anlagen) geben und eine Lenkungswirkung auf das 
Nutzerverhalten haben.

Bei der fortlaufenden Dekarbonisierung des Energie-
systems nimmt unter anderem die Sektorkopplung 
eine bedeutende Rolle ein. Vor allem die strombasier-
te Erzeugung von grünem Wasserstoff und von Wär-
me sollen dabei einen erheblichen Beitrag leisten. Der 
von der EU-Kommission im Februar 2023 veröffent-
lichte und (Stand: März 2023) noch nicht in Kraft ge-
tretene "Delegated Act" [1] enthält in seiner derzeiti-
gen Formulierung unter anderem Kriterien, die erfüllt 
sein müssen, damit Wasserstoff, der mittels Elektroly-

se hergestellt wird, als "grün" bezeichnet werden darf. 
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn (neben weiteren 
Kriterien) der Strom über ein Power Purchase Agree-
ment (PPA) von ungeförderten EE-Anlagen stammt. 
Hierbei wird auch eine zeitliche Korrelation von Er-
zeugung und Verbrauch gefordert, die aufgrund des 
Bilanzierungszeitraums von einem Jahr im HKN-Sys-
tem aktuell ohne Umweltgutachten nicht mit der ge-
forderten zeitlichen Auflösung nachgewiesen werden 
kann.

Der Delegated Act bezieht sich auf die Anrechenbar-
keit von Wasserstoff für Ziele für den Verkehrssektor, 
die in der „Renewable Energy Directive“ (RED II) ent-
halten sind. Er könnte aber künftig auch beispielhaft 
als Grundlage für Regelungen zu grünem Wasserstoff 
in anderen Sektoren dienen.

Der Nachweis der grünen Eigenschaft von stromba-
sierter Wärme soll in Deutschland künftig auf Grund-
lage der Stromkennzeichnung ermöglicht werden 
(vgl. Gesetz zu Herkunftsnachweisen für Gas, Was-

Abbildung 1: Anwendungsfelder für die Stromkennzeichnung
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serstoff, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Ener-
gien und zur Änderung anderer energierechtlicher  
Vorschriften – HkNRG). Bei steigender Nachfrage 
nach Wärmepumpen würde dies voraussichtlich eine 
deutlich höhere Nachfrage nach HKN bedeuten. Die 
zeitliche und räumliche Entkopplung von Erzeugung 
und Entwertung von HKN verhindert allerdings bis-
lang, dass Anreize für Lastverschiebungen und die 
Verringerung von Emissionen bei der strombasierten 
Wärmeerzeugung bestehen.

In den nächsten Jahren werden die Anforderungen 
an Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeits-
berichterstattung sukzessive ansteigen. So kommen 
beispielsweise mit der „Corporate Sustainability Re-
porting Directive“ (CSRD) und der „Sustainable Finan-
ce Disclosure Regulation“ (SFDR) neue Regularien, 
welche die Unternehmen verpflichten, neben finan-
ziellen Aspekten auch die Nachhaltigkeit ihres wirt-
schaftlichen Handelns offen zu legen. Unter anderem 
müssen indirekte Emissionen aus eingekaufter Ener-
gie (Scope 2 Emissionen) ausgewiesen werden. Dazu 
werden beispielsweise Daten zum Strommix oder 
das Wissen um die Herkunft der genutzten Energie 
benötigt. Eine hinreichende Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung setzt also eine fundierte Datengrundlage 
voraus, die unter anderem die Nachvollziehbarkeit 
der korrekten Beschaffung und Entwertung von HKN 
einschließt.

Eine zu erwartende Folge der neuen Berichtspflichten 
sowie der rechtlichen Ausgestaltung der Kennzeich-
nung von grüner Wärme und grünem Wasserstoff ist 
ein Anstieg der Preise für HKN, welcher als Anreiz für 
den Zubau neuer EE-Anlagen einen positiven Einfluss 
auf die Energiewende haben soll. Da bis 2026 allein in 
Deutschland ca. 15.000 Unternehmen berichtspflichtig 
sein werden, ist von einer steigenden Nachfrage nach 
HKN und somit von höheren Preisen auszugehen. 

Bisher wurde durch das HKN-System aufgrund des 
hohen Importvolumens günstiger, skandinavischer 
HKN keine entscheidende Anreizwirkung für den 
Zubau neuer EE-Anlagen erreicht. Daher ist es er-
forderlich, einen funktionierenden Wirkmechanismus 
zwischen HKN und der Energiewende zu etablieren. 
Dies könnte sowohl durch eine Anpassung des HKN-
Systems als auch durch die Umsetzung von CSRD in 
Deutschland geschehen.

Zudem haben sich in den letzten Jahren auf Ba-
sis der fortschreitenden Digitalisierung Energiege-
meinschaften als neue Konzepte des Stromhandels 
entwickelt. Die EU hat die Weichen dafür gestellt, 
dass Privatpersonen, kleine und mittlere Unter-
nehmen sowie lokale Behörden lokal aus EE-Anla-
gen produzierten Strom ohne unverhältnismäßige 
Kosten oder bürokratische Hürden tauschen oder 
handeln können. Für die Beteiligten ist es entspre-
chend relevant, die Stromherkunft zu kennen und 
ihr Handeln danach auszurichten. Die Zielgrup-
pe von Energiegemeinschaften umfasst dabei vor  
allem Prosumer und Klein(st)anlagen im Bereich von  
< 30 kWp. Deren Teilnahme am HKN-System ist heu-
te aufgrund administrativer Hürden, Gebühren und 
der Mindestgröße von HKN von 1 MWh jedoch mit 
großem Aufwand und hohen Kosten verbunden. Für 
die formell korrekte Stromkennzeichnung in lokalen 
Märkten oder Energiegemeinschaften müssen jedoch 
neben der (optional) hochaufgelösten Information 
auch die HKN beantragt, übertragen, entwertet und 
verwendet werden. Es werden Mechanismen benö-
tigt, die Stromherkunft innerhalb der Gemeinschaft 
nachzuweisen. Ansonsten besteht hier das Risiko, 
dass durch den Betreiber einer solchen Gemeinschaft 
gewisse Aussagen über die Stromherkunft und loka-
le Grünstromanteile nur schwer bzw. nur mit großem 
Aufwand rechtssicher darstellbar sind. 
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Das aktuelle Herkunftsnachweissystem in seiner  
derzeitigen Aus gestaltung hat einen sehr geringen Einfluss  
auf die Energiewende. 

Die Motivation für den Abschluss eines Ökostrom-
vertrags ist häufig, die Energiewende aktiv zu unter-
stützen und den eigenen ökologischen Fußabdruck 
zu reduzieren. In einigen Aspekten des heutigen 
HKN-Systems wird der tatsächliche Einfluss eines 
Ökostromproduktes auf die Energiewende allerdings 
nicht abgebildet, wie in Abbildung 2 dargestellt ist.

Um die Verbindung zwischen der Kaufentscheidung 
eines Ökostromtarifs und dessen Umweltwirkung zu 
zeigen, müssen nach § 42 des Energiewirtschafts-
gesetzes (EnWG) in allen Stromlieferverträgen der 
Strommix und die damit einhergehenden Treibhaus-
gasemissionen offengelegt werden. Die aktuellen 
gesetzlichen Mindestanforderungen an derartige Ta-
rife ermöglichen es Anbietern, den gelieferten Strom 
– unabhängig von dessen tatsächlichem Ursprung – 
durch den Zukauf von HKN "grün" zu färben. Dabei 
sind die HKN durch den Bilanzierungszeitraum von 
einem Jahr sowie den europäisch integrierten Han-
del sowohl zeitlich als auch räumlich von tatsäch-
lich erfolgten Lieferungen entkoppelt. Daher besteht 
derzeit kein echter Anreiz für Energieversorgungs-
unternehmen, durch anspruchsvolle Ökostrompro-
dukte die Energiewende in Deutschland voranzutrei-
ben. Solche Produkte können zum Beispiel den Kauf 

von HKN von Neubauanlagen beinhalten oder die 
„optionale Kopplung“ von HKN, welche nach einer 
umweltgutachterlichen Bestätigung Stromlieferun-
gen mit der tatsächlichen Erzeugung bestimmter 
EE-Anlagen in Verbindung bringt.

Um Verbrauchern zu vermitteln, dass Ökostrom-
produkte einen solchen Mehrwert besitzen, spielen 
heute verschiedene Ökostromsiegel (z. B. „Grüner 
Strom“, „OK Power“, TÜV Süd „EE01“ und „EE02“, 
TÜV Nord „Geprüfter Ökostrom“, „EKOEnergie“,  
„RenewablePLUS“) eine wichtige Rolle. Sie sollen 
vermitteln, dass die durch ein Siegel zertifizierten 
Ökostromprodukte die Energiewende besonders 
stark vorantreiben. Die Kriterien, nach denen Öko-
stromprodukte zertifiziert werden, sind nicht gesetz-
lich vorgegeben, sondern werden von den Anbietern 
der Siegel individuell festgelegt. Es ist für Kunden so 
zwar grundsätzlich nachvollziehbar, inwiefern ver-
schiedene Grünstromprodukte beispielsweise über 
Investitionen in neue EE-Anlagen einen Mehrwert 
für die Energiewende schaffen, die große Anzahl an 
Siegeln und Kriterien erfordert allerdings erhebli-
chen Rechercheaufwand und energiewirtschaftliche 
Vorkenntnisse.

Geringer Einfluss auf die Energiewende

Abbildung 2: Einfluss der Stromkennzeichnung im Status Quo auf die Energiewende
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Ein weiterentwickeltes HKN-System, das eine trans-
parente sowie regional und zeitlich hoch aufgelöste 
Stromkennzeichnung gegenüber Letztverbrauchern 
ermöglicht, würde mehr Klarheit bei der Zertifizierung 
von Ökostromprodukten schaffen und sicherstellen, 
dass jedes Ökostromprodukt ein gewisses Mindest-
maß an Beitrag für die Energiewende leistet. Öko-
stromanbieter hätten dann die Möglichkeit, trans-
parentere Produkte zu verkaufen, deren Nutzen für 
die Energiewende den Kunden klar vermittelt werden 
könnte und der über das gesetzliche Mindestmaß  
hinaus geht.

Die Erzeugung von HKN ist aktuell in Deutschland auf 
EE-Anlagen beschränkt, die keine Förderung durch 
das EEG erhalten (Doppelvermarkungsverbot nach  
§ 80 EEG 2023). Das heutige System bietet Energie-
versorgern und der Industrie die einfache Möglich-
keit, über günstige HKN ihren Stromverbrauch, bzw. 
den ihrer Kunden, als grün auszuweisen. Da EEG-ge-
förderte Neuanlagen vom Doppelvermarktungsver-
bot betroffen sind, handelt es sich bei den Anlagen 
hinter den HKN oft um bereits gebaute Bestandsan-
lagen. Dadurch entsteht durch als „grün“ ausgewiese-
nen Strom oftmals kein echter Mehrwert für die Ener-
giewende. Derzeit laufen im Zuge des Entwurfs der  
RED III Planungen der EU, die Vorgaben zur Ausstel-
lung von Herkunftsnachweisen neu zu gestalten. Die-
se Änderungen könnten unter Umständen dazu füh-
ren, dass das deutsche Doppelvermarktungsverbot 

in seiner derzeitigen Form nicht bestehen bleibt. Dies 
könnte zu einem Anstieg der Anzahl von EE-Anlagen 
führen, die am HKN-System teilnehmen können. Dies 
würde zu einem Anstieg der Anzahl von EE-Anla-
gen führen, die am HKN-System teilnehmen können. 
Auch wenn das Doppelvermarktungsverbot bestehen 
bleibt, wird die Anzahl der Anlagen, die aus der EEG-
Förderung fallen (post-EEG Anlagen) und somit be-
rechtigt sind, HKN für erzeugte Strommengen zu er-
halten, in Zukunft steigen.

Von einem Wegfall des Doppelvermarktungsverbotes 
wären ( je nach Ausgestaltungsart) viele EEG-geför-
derte Kleinanlagen von Privatpersonen betroffen. Eine 
Teilnahme am HKN-Handel ist für die betroffenen An-
lagen jedoch aufgrund der komplexen Prozesse, der 
Kosten und der Dimensionierung auf eine MWh pro 
HKN nur mit hohem Aufwand realisierbar. Im Zusam-
menspiel mit fehlender Regulierung könnte dieser 
Umstand ein Hindernis für das Entstehen von Ener-
giegemeinschaften und lokalen Märkten darstellen. 
Energiegemeinschaften sollen jedoch die Akzeptanz 
für erneuerbare Energien bei den Teilnehmenden er-
höhen, die Partizipation vereinfachen und die lokale 
Wertschöpfung verbessern. Sie bieten damit wichtige 
Potenziale zu mehr privaten Investitionen in erneuer-
bare Energien oder Flexibilitäten und damit zur Be-
schleunigung der Energiewende. 
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Digitalisierung und verbesserte Datenverfügbarkeiten durch Smart 
Meter eröffnen neue Möglichkeiten zur Kennzeichnung der Strom-
herkunft. 

Intelligente Messsysteme (iMSys), auch „Smart Meter“ 
genannt, ermöglichen digitalisierte, zeitlich hoch auf-
gelöste Messungen mittels einer modernen Messein-
richtung (mME) sowie die Kommunikation zwischen 
Messeinrichtungen und externen Marktteilnehmern 
oder Energieserviceanbietern über das Smart Meter 
Gateway (SMGW). Bis zum Jahr 2032 soll ein ver-
pflichtender Rollout der Smart Meter für alle Letzt-
verbraucher mit einem Jahresstromverbrauch über 
6.000 kWh abgeschlossen sein. Betreiber von Strom-
erzeugungsanlagen ab 7 kW erhalten ebenfalls ver-
pflichtend ein Smart Meter. Im Januar 2023 beschloss 
das Bundeskabinett den „Entwurf eines Gesetzes zum 
Neustart der Digitalisierung der Energiewende“, das 
den Rollout beschleunigen, entbürokratisieren, die 
Rechtssicherheit des Rollouts stärken, sowie die Ver-
teilung der Kosten des Messstellenbetriebs ändern 
soll [2]. 

Smart Meter sind Teil der grundlegenden Infrastruk-
tur für die Digitalisierung des Energiesystems und 
damit auch des HKN-Systems. Einige ihrer Anwen-
dungsfelder sind in Abbildung 3 dargestellt. Smart 
Meter ermöglichen die automatisierte Erfassung und 
Übertragung hochaufgelöster Messwerte, die bereits 

heute zu einer echtzeitnahen Abrechnung und Bilan-
zierung verwendet werden. Künftig könnten diese 
Daten auch zu einer echtzeitnahen Stromkennzeich-
nung verwendet werden. Damit sind Smart Meter die 
Grundlage für ein HKN-System, in dem HKN auto-
matisiert und hoch aufgelöst ausgestellt, übertragen, 
entwertet und verwendet werden können. 

Auf Basis von Smart Metern kann das HKN-System 
den Anforderungen eines zunehmend klimaneutra-
len Energiesystems gerecht werden, das die zeitlich 
schwankende Bereitstellung erneuerbarer Energien in 
der Stromkennzeichnung abbildet, ohne dass für die 
beteiligten Akteure dauerhaft ein unverhältnismäßig 
großer Aufwand entsteht.

Durch verschiedene Handlungsoptionen kann eine 
schrittweise Umstellung hin zu einem Herkunftsnach-
weissystem erfolgen, welches die Anforderungen 
aktueller und zukünftiger energiewirtschaftlicher An-
wendungsfelder erfüllt.

Abbildung 3: Das intelligente Messsystem (auch „Smart Meter“ genannt)

Automatisierte, digitale  
Messwerterfassung

Moderne Messeinrichtung

Hohe zeitliche Auflösung

Anbindung an Strom-, Wasser- und  
Gaszähler

Smart Meter Gateway

Automatisierte Datenübertragung an 
externe Marktteilnehmer und Energie- 
serviceanbieter

Steuerung von Komponenten durch  
berechtigte Marktteilnehmer

Intelligentes Messsystem



www.ffe.de 9

1. Schaffung einer digitalen Schnittstelle zur 
automatisierten Prozessabwicklung
Bisher bietet das deutsche HKN-System ausschließlich 
eine Weboberfläche zur Registrierung, Beantragung, 
Entwertung etc. von HKN. Die händische Abwicklung 
von Prozessen im HKN-System ist für Unternehmen 
heute sehr zeitaufwendig. Insbesondere Unterneh-
men, die viele Anlagen besitzen oder als Dienstleister 
betreiben und verwalten, brauchen die Möglichkeit, 
HKN-Prozesse automatisiert abzuwickeln. Eine digi-
tale Schnittstelle ist dazu erforderlich. Die Schaffung 
einer Programmierschnittstelle (API) ermöglicht einen 
automatisierten Datenaustausch. Durch eine Kopp-
lung eines solchen Systems mit z. B. unternehmens-
internen Systemen oder Handelsplätzen wird pers-
pektivisch ein automatisierter Handel mit HKN und 
damit die Erhöhung der zeitlichen Auflösung oder die 
Verkleinerung der Zertifikatsgröße möglich.

2. Umstellung auf Smart-Meter-Daten zur 
Datenerfassung
Die Smart Meter-Infrastruktur ist eine Grundlage für 
eine Weiterentwicklung des HKN-Systems. Über das 
Smart Meter Gateway (SMGW) könnten Erzeugungs- 
und Verbrauchsdaten direkt und zeitlich hoch aufge-
löst von einer Anlage an das HKNR übermittelt werden. 
Statt, wie bisher üblich, die nötigen Erzeugungsdaten 
zur Ausstellung von HKN über den EDIFACT-Standard, 
den Messstellenbetreiber und verschlüsselte E-Mails 
abzufragen, könnte das UBA zukünftig, z. B. in der 
Rolle eines externen Marktteilnehmers oder Energie-
serviceanbieters, über das SMGW direkt auf die Daten 
zugreifen. Mithilfe dieses Schritts von der aktiven An-
frage hin zu einem automatisierten Prozess kann die 
bisherige Bilanzierungsdauer von HKN reduziert und 
damit die zeitliche Auflösung erhöht sowie die Prozes-
se des HKNR automatisiert werden.

3. Erhöhung der zeitlichen Auflösung von 
Zertifikaten
Im derzeitigen System ist es für die Zertifizierung von 
Grünstrom ausreichend, wenn die für ein Ökostrom-
produkt beschaffte Gesamtstrommenge in der Jahres-
bilanz mit Herkunftsnachweisen gedeckt ist. So ist es 
beispielsweise möglich, dass der konstante Verbrauch 
eines Unternehmens in Deutschland mit HKN einer 
größeren PV-Freiflächenanlage in Südeuropa über 
ein Jahr gedeckt werden kann, obwohl die PV-Anlage 
nachts keinerlei Strom erzeugt. Durch eine Erhöhung 
der zeitlichen Auflösung von HKN kann diese Volati-
lität abgebildet werden. Dabei kann bereits eine Er-

höhung der Auflösung auf Quartale oder Monate die 
Saisonalität in der Zertifikatsverfügbarkeit abbilden. 
Dies wird sich auch in den Preisen widerspiegeln, da 
beispielsweise das Angebot von solarer Einspeisung in 
Wintermonaten deutlich geringer ist als im Sommer. 
Somit wird ein Anreiz für Erzeugungsanlagen geschaf-
fen, welche durch ihre Erzeugungscharakteristik saiso-
nale Schwankungen ausgleichen oder Strom langfris-
tig speichern können, was sich insgesamt positiv auf 
das Energiesystem auswirkt. Tagesinterne Volatilitäten 
in der Erzeugung werden jedoch erst in einer feineren 
zeitlichen Auflösung von Stunden oder Viertelstunden 
abgebildet.

4. Kopplung von Erzeugung und Verbrauch
Bereits heute gibt es im deutschen HKN-System die 
„optionale Kopplung“, mit der ein HKN mit einer tat-
sächlichen Stromlieferung verbunden ist. Eine Kernhe-
rausforderung ist hierbei die grundsätzliche Möglich-
keit gegenläufiger Buchungen, bei welcher zunächst 
Grünstrom inklusive HKN gekauft wird, der Strom an 
einen Dritten weiterverkauft und für Letztverbraucher 
durch ggf. günstigeren Graustrom ersetzt wird. Dieses 
Problem entsteht unter anderem durch die geringe 
zeitliche Auflösung von HKN. Der finanzielle Anreiz für 
solch eine gegenläufige Buchung besteht hierbei pri-
mär für Verbrauchszeiten mit niedrigen Strompreisen.

In Abbildung 4 ist dargestellt, wie in Zeiten mit hoher 
Erzeugung einer z. B. per PPA kontrahierten EE-Anla-
ge Strom als Graustrom verkauft wird. In Zeiten nied-
riger Erzeugung wird Graustrom eingekauft und mit 
den einbehaltenen Herkunftsnachweisen als Grün-
strom ausgewiesen. Ist der eingekaufte Strom zu die-
sem Zeitpunkt günstig, kann sich ein solches Geschäft 
lohnen. Im heutigen HKN-System muss darum bei der 
optionalen Kopplung durch einen Umweltgutachter 
geprüft werden, dass die angekündigte erneuerbar 
erzeugte Strommenge mit der gekoppelten Liefer-
menge übereinstimmt. Die Prüfung erfolgt aktuell für 
ausgewählte Tage im betrachteten Liefermonat. Eine 
höhere zeitliche Auflösung von Herkunftsnachweisen 
(z. B. auf 15 Minuten) verhindert zwar gegenläufige 
Buchungen nicht, schwächt diese Anreize jedoch 
deutlich ab, da Handelszeiträume und damit die Ver-
fügbarkeit von Strom und HKN angeglichen werden. 
Außerdem wird durch entsprechende Datengrundla-
ge (via Smart Meter) der Prüfprozess der Gleichzei-
tigkeit von Erzeugung und Verbrauch lückenlos und 
automatisiert möglich.



Zukunftsfähige Herkunftsnachweise · Zusammenfassung10

5. Anpassung der Zertifikatsgröße und  
Umgang mit Kleinanlagen
Die Abbildung von Kleinanlagen im derzeitigen 
HKN-System ist aufgrund des Aufwands und der 
damit einhergehenden Kosten sowie der Limitierung 
von HKN auf 1 MWh kaum realisierbar. Insbesondere 
für Energiegemeinschaften stellt sich daher die Fra-
ge, wie lokal vermarkteter Strom aus Kleinanlagen 
rechtssicher als Grünstrom gekennzeichnet werden 
kann. 

Hierfür sind zwei Lösungsvorschläge denkbar: Ent-
weder wird die Größe eines HKN auf z. B. 1 Wh re-
duziert und die Teilnahme am HKN-System mittels 
entsprechender digitaler Schnittstellen und Prozesse 
so stark vereinfacht und vergünstigt, dass eine Teil-
nahme für jegliche Anlagen mit minimalem Aufwand 
ermöglicht wird. Oder es wird eine Möglichkeit zum 
Opt-Out für Anlagen unterhalb einer definierten 
Leistungsgrenze geschaffen, welche zum Nachweis 
von Grünstrom nicht am HKN-System teilnehmen 
müssen, sondern auf anderem Wege nachgewiesen 
werden. Letzterer Ansatz wurde im Forschungspro-
jekt InDEED implementiert und praktisch erprobt.

Beide Ansätze erfordern sowohl eine Weiterent-
wicklung der digitalen Infrastruktur als auch eine 
Anpassung des Rechtsrahmens, führen aber zu einer 
deutlichen Ausweitung der Nachweismöglichkeiten 

bei gleichzeitig handhabbarem Betriebsaufwand  
für alle Stakeholder.

6. Aggregation von Kleinanlagen
Für Kleinanlagen ist die Teilnahme am HKN-System 
aktuell mit hohen zeitlichen und finanziellen Auf-
wänden verbunden, so dass der Handel mit HKN für 
sie nicht rentabel ist. Weitere Herausforderungen 
sind die oben bereits beschriebenen Zertifikatsgrö-
ßen und mögliche Herausforderungen durch den 
Datenschutz, da Prosumer-Daten im Gegensatz zu 
den Daten aus kommerziellen EE-Anlagen perso-
nenbezogen sind.

Eine mögliche Lösung für diese Herausforderun-
gen stellt die Aggregation von Kleinanlagen durch 
Dienstleister dar. Dabei übermitteln Prosumer und 
Kleinanlagen Informationen über ihre überschüs-
sige Stromerzeugung an den von ihnen gewähl-
ten Dienstleister. Dazu kann die Smart-Meter-Inf-
rastruktur, welche eine Grundvoraussetzung für 
diesen Lösungsvorschlag ist, verwendet werden. 
Der Dienstleister aggregiert die ihm zugewiesenen 
Strommengen nach zuvor festgelegten Regeln (z. B. 
Trennung nach Anlagentyp) und weist die Richtigkeit 
der Aggregation mittels kryptographischer Verfah-
ren (Zero-Knowledge Proofs) nach. Für die aggre-
gierten Strommengen kann der Dienstleister HKN 
beantragen und diese anschließend vermarkten. 

Leistung

Bilanzierungszeitraum HKN

Erzeugung

Verbrauch

Handelsperiode Strom

Zeit

HKN-Überschuss

Stromverkauf

StromeinkaufStromeinkauf

Abbildung 4: Verschiebung von Herkunftsnachweisen in Zeiten mit geringem PPA-Strombezug mittels gegenläufiger Buchung
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Dadurch wird Kleinanlagen die Teilnahme am HKN-
System ermöglicht. Dies schafft nicht nur weitere 
Anreize zum Ausbau der erneuerbaren Energien, 
sondern setzt auch den Grundstein für lokale Strom-
märkte und Energiegemeinschaften.

7. Bilanzierung von Speichern
Aufgrund der geringen zeitlichen Auflösung des ak-
tuellen HKN-Systems ist derzeit eine Einbindung von 
Speichern nicht sinnvoll. Eine Erhöhung der zeitlichen 
Auflösung, wie sie in Handlungsoption 3 beschrieben 
wurde, kann eine gesonderte Behandlung von Spei-
chern jedoch notwendig machen.

Um die Teilnahme von Speichern am HKN-System zu 
ermöglichen, kann eine neue Anlagenklasse im HKN-
System definiert werden, so dass der Speicherbetrei-
ber diese eigenständig beim HKN-System registrieren 
kann. Beim Laden des Speichers deckt der Betreiber 
die bezogenen Energiemengen durch Entwertung 
von HKN ab. Dabei informiert er das HKN-System 
über die eingespeicherten Energiemengen (über 
Messwerte aus dem SMGW und digitale Schnittstel-
len des HKN-System). Beim Entladen des Speichers 
werden dem Betreiber HKN durch das HKN-System 
ausgestellt, wenn er zuvor eine ausreichende Bela-
dung des Speichers gemeldet hat. Zu klärende He-
rausforderungen sind hier vor allem die Bilanzierung 
von Speicherverlusten, wie Wirkungsgradverluste 
und Selbstentladung.

Die Einbindung von Speichern in das HKN-System 
ermöglicht eine differenzierte Bepreisung von Grün-
strom und schafft zusätzliche Anreize für den Ausbau 
von Speicherkapazitäten.

8. Herkunftsnachweissystem für Wärme & 
Wasserstoff
Derzeit sind in Deutschland noch keine HKN-Syste-
me für die Bereiche Wärme/Kälte, Wasserstoff oder 
Gas im Einsatz, die gesetzliche Grundlage wurde aber 
bereits mit dem HkNRG im Januar 2023 geschaffen. 
Die genaue Ausgestaltung der jeweiligen Systeme ist 
noch Gegenstand entsprechend zu erlassender Ver-
ordnungen.

Grundlegend bestehen für HKN-Systeme in diesen 
Bereichen ähnliche Herausforderungen wie sie für 
den Bereich Strom in den vorangehenden Abschnit-
ten dargestellt wurden. Deshalb wird empfohlen, die 
ausgeführten Herausforderungen und Lösungsvor-
schläge bei der Konzeption dieser neuen Systeme 
von Anfang an zu berücksichtigen, um eine spätere 
Umstellung im operativen Betrieb zu vermeiden. Ins-
besondere die notwendigen Maßnahmen zur Integ-
ration von Kleinanlagen sind hier besonders zu be-
achten, wie die Reduktion der Größe eines HKN von 1 
MWh nach aktueller Fassung des HkNRG auf deutlich 
niedrigere Werte. Auch die zeitliche Zuordnung von 
Erzeugung und Verbrauch erfordert eine Anpassung 
der HKN-Größe, auch wenn aufgrund der Trägheit im 
Transport hier eine niedrigere zeitliche Auflösung als 
für Strom benötigt wird. Eine automatisierte und digi-
tale Umsetzung der Mess- und Datenverarbeitungs-
prozesse ist hier ebenso notwendig, um den Aufwand 
für Anlagenbetreiber, Verbraucher sowie die Betrei-
ber des HKN-Systems handhabbar zu halten.

Neben den bereits genannten Punkten entstehen zu-
sätzliche Herausforderungen durch die notwendige 
Kopplung der Systeme, welche durch die Kopplung 
der betroffenen Sektoren im zukünftigen Energiesys-
tem notwendig wird. Diese Kopplung entsteht bei-
spielsweise durch die strombasierte Erzeugung von 
Wasserstoff oder Wärme, durch die Rückverstromung 
von Wasserstoff oder durch die Erzeugung von Wär-
me aus grünem Wasserstoff. Bei Anpassungen zur 
Verbesserung der Systeme sind also immer die Im-
plikationen auf alle weiteren, potenziell gekoppelten 
HKN-Systeme zu berücksichtigen, um eine sektoren-
übergreifende, verlässliche Nachweiskette sicherzu-
stellen.
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Technische Innovationen ermöglichen auch die Einbindung  
dezentraler Kleinanlagen.

Eine Kernherausforderung des heutigen HKN-Sys-
tems ist, dass HKN auf eine Megawattstunde be-
grenzt sind. In Verbindung mit den (größtenteils 
manuellen) Prozessen und Gebühren des Herkunfts-
nachweisregisters ist die Teilnahme von kleinen EE-
Anlagen dadurch heute nur schwer zu realisieren. In 
[3] entwickelte die FfE gemeinsam mit der Universität 
Bayreuth eine Lösung („InDEED Labeling-Lösung“), 
wie in einem Ende-zu-Ende-digitalisierten Energie-
system auch Kleinstanlagen am HKN-System teilneh-
men können. Abbildung 5 bietet eine Übersicht über 
Ausgestaltung, Vorteile und Einsatzmöglichkeiten der 
InDEED Labeling-Lösung.

Die Lösung sieht vor, dass Lieferanten (wie heute) 
für den Nachweis der Stromherkunft gegenüber ih-
ren Verbrauchern verantwortlich sind. Statt indirekt 
über das HKNR beziehen sie die Erzeugungsmengen  

jedoch direkt von kleinen EE-Anlagen (und digital si-
gniert) über Smart Meter. Gleichzeitig nutzen sie die 
Smart Meter Infrastruktur auch dafür, Verbrauchs-
mengen zu erhalten. So können Sie in hoher zeit-
licher Auflösung (z. B. 15 Minuten) Erzeugung und 
Verbrauch einander zuordnen und das Ergebnis in 
einer App gegenüber Letztverbrauchern darstellen. 
Wenn die Energiemengen aus Klein(st)anlagen nicht 
ausreichen, können Herkunftsnachweise aus größe-
ren Anlagen über ein modernisiertes HKN mit ent-
sprechender zeitlicher Auflösung und Schnittstellen 
zugekauft werden.

InDEED Labeling-Lösung

Datenerfassung & 
Übertragung

Speicherung & 
Verarbeitung

Visualisierung &
Prüfung der Richtigkeit

Erzeuger            Lieferant Daten an End-
kunden über App

           Matching Beweis auf  
Blockchain

           Beweis der 
           Richtigkeit

Verifikation der 
RichtigkeitVerbraucher

Digital  
signierte Daten-
übertragung via 

Smart Meter

Stromherkunft
THG-Fußabdruck
THG-Vorhersage

Automatisierte 
Prüfung
- Behörden
- Wirtschaftsprüfer
- Lieferkette 
- etc.

Vorteile Einsatzmöglichkeiten

Lieferanten/Energiedienstleister 
haben viele Freiheiten bei der Produktgestaltung

Hohe zeitliche Auflösung und anlagenscharfe Abbildung der Stromherkunft, 
hierdurch auch verbesserte Transparenz- und Anreizwirkung

Vollautomatische Integration und Herkunftsnachweis von Klein(st)anlagen 
mittels Smart Meter Gateways

Lösung ist sicher, Datensparsam und Datenschutzkonform

Einhaltung von Regeln wird durch kryptographische Verfahren (ZKP)  
gewährleistet

  Grünstromprodukte
  Energiegemeinschaften
  P2P-Stromhandel
  P2X-Labeling
  Regionale Direktvermarktung
  Emissionsnachweis (CSRD)
  Speicher-Labeling
  Mieterstrom     
  Verwendungsbindung von Strom

Abbildung 5: Ausgestaltung, Vorteile und Einsatzmöglichkeiten der InDEED Labeling-Lösung
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Während dies technisch relativ einfach umsetzbar ist, 
stellt sich aus systemischer Sicht die Frage, ob dabei 
alle erforderlichen Regeln eingehalten (z. B. keine 
Doppelvermarktung von Grünstrommengen) und alle 
Prozesse korrekt und mit validen Daten durchgeführt 
werden können. Da es sich bei Verbrauchs- und Er-
zeugungsdaten aus Prosumer-Anlagen um perso-
nenbezogene Daten handelt und die Datenmenge 
bei vielen Teilnehmern und gleichzeitig großer zeit-
licher Auflösung schnell groß wird, scheidet die Prü-
fung der Smart Meter Daten durch eine dritte Partei 
aus praktischen Gründen jedoch aus.

Im Projekt InDEED wurde ein neuer technischer An-
satz entwickelt und praktisch erprobt, in dem mittels 
Kryptographie zweifelsfrei nachgewiesen werden 
kann, dass nur valide und digital signierte Smart-Me-
ter-Daten verwendet wurden und dass alle gelten-
den Regeln eingehalten wurden. Die dafür genutzten  
Zero-Knowledge Proofs erlauben es den Lieferanten, 
die Korrektheit des Prozesses und der Daten daten-
schutzkonform gegenüber Behörden (z. B. dem UBA) 
oder den Kunden (Verbraucher/Erzeuger) direkt 
nachzuweisen, ohne die Daten oder Prozesse selbst 

offen zu legen (vgl. Abbildung 6). Wurden Regeln 
nicht eingehalten oder Daten manipuliert, ist der 
Nachweis ungültig und dies für alle involvierten Par-
teien sofort erkennbar („manipulationsevident“).

Die Vorteile dieser Lösung sind, dass Klein(st)anlagen 
sicher, datenschutz- und regelkonform sowie mani-
pulationsevident für HKN genutzt werden können, 
ohne diese über das HKNR abbilden zu müssen. Zu-
dem ist es nicht nötig, die zugrunde liegenden Daten 
offenzulegen.

Die Voraussetzungen für diese Lösung umfassen eine 
vollständig Ende-zu-Ende-digitalisierte und siche-
re Datenübertragung. Überdies sind entsprechende 
Systeme (z. B. digitale Identitäten, „verifiable creden-
tials“ oder Register) erforderlich, in denen nachprüf-
bar ist, ob die Stammdaten der Beteiligten korrekt 
sind (vgl. [4]), ob der Lieferant die Berechtigung be-
sitzt, gewisse EE-Anlagen und Verbraucher in seinem 
HKN-System zu berücksichtigen und ob die EE-An-
lagen z. B. eine EEG-Förderung erhalten oder nicht.

Zero-Knowledge Proofs

Verwendung gültiger 
Smart-Meter-Daten

Zeitgleichheit von  
Erzeugung und Verbrauch 

(gleiche Zeitstempel) 

Kein Double Spending  
von EE-Anlagen oder  

Zertifikaten

Regelkonformes  
Matching von Erzeugung 

und Verbrauch

Kein Verstoß gegen  
das § 80 EEG Doppel- 
vermarktungsverbot

erstellt

Skalierbar

Einfach und schnell  
zu prüfen

Sicher

Beweist die Einhaltung 
aller Regeln und Korrekt-
heit von Daten

Datenschutzkonform 
und datensparsam

Abbildung 6: Anwendung von Zero-Knowledge Proofs

Zero-
Knowledge 

ProofLieferant 
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Fazit

Insgesamt steigt der Handlungsdruck aus den unter-
schiedlichsten Richtungen, das HKN-System zu über-
arbeiten, da es in seiner aktuellen Ausgestaltung nur 
einen sehr geringen Einfluss auf die Energiewende hat 
und viele energiewirtschaftliche Anforderungen nicht 
erfüllen kann. Wie in [5] dargestellt, umfassen die 
gestiegenen Anforderungen z. B. Reportingpflichten 
von Unternehmen, das Angebot von echtem Öko-
strom mit Kopplung von Erzeugung und Verbrauch, 
den Nachweis von grünem Wasserstoff und Wärme, 
PPA sowie die Realisierung von Energiegemeinschaf-
ten und lokalen Strommärkten.

[5] zeigt auch, dass verschiedene Schritte möglich und 
notwendig sind, das Herkunftsnachweisregister sowie 
das gesamte System (inklusive regulatorische Grund-
lagen) zu überarbeiten. Dies beinhaltet die Schaffung 
digitaler Schnittstellen und die Verbesserung von 
Prozessen, die Nutzung von Smart Metern, die Erhö-
hung der zeitlichen Auflösung, die Verringerung der 
Zertifikatsgröße, die einfachere Kopplung von Erzeu-
gung und Verbrauch, die vereinfachte Teilnahme für 
Kleinanlagen, die Integration von Speichern und die 
Verbindung zu HKN-Systemen für Wasserstoff und 

Wärme. Die einzelnen Schritte der in [5] vorgestellten 
Roadmap sind in Abbildung 7 dargestellt und auf den 
Seiten 8 bis 11 zusammengefasst..

Die im Rahmen des Projektes InDEED entwickelte 
Lösung zeigt auf, dass Klein(st)anlagen auch ohne 
das Herkunftsnachweisregister für Herkunftsnach-
weise genutzt werden könnten. Dabei werden die 
Möglichkeiten der Ende-zu-Ende Digitalisierung und  
Zero-Knowledge Proofs eingesetzt, um die Ein-
haltung definierter Regeln und die Korrektheit der 
genutzten Daten manipulationsevident und daten-
schutzkonform nachzuweisen. Den Nachweis kann 
jeder Lieferant oder Energiedienstleister bereitstellen.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass das Sys-
tem überarbeitet werden sollte. Die Möglichkeiten 
der Digitalisierung erlauben es, bestehende Hürden 
zu verringern und die unterschiedlichsten Anforde-
rungen zu erfüllen. Das Projekt InDEED zeigt dabei 
ein mögliches Zielbild auf, wie ein Ende-zu-Ende di-
gitalisiertes System mit Echtzeitnachweisen aussehen 
kann. Die vorgestellten Handlungsoptionen führen 
das heutige System schrittweise dort hin.

Abbildung 7: Roadmap zur Weiterentwicklung des HKNR
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